
 
 
 
Neue Entgeltbescheinigungsverordnung ab dem 01.07.2013 
 
 
Sehr geehrte BauSU Lohn-Anwender, 
 
ab dem 01.07.2013 gilt die neue Entgeltbescheinigungsverordnung. Bisher war sie nur eine Richtlinie. 
(hierzu hatten wir schon einmal Ende 2008/Anfang 2009 berichtet). Nun ist die Richtlinie zu einer 
Verordnung geworden. Dieses bedeutet für Sie, dass Sie das neue Entgeltabrechnungsformular, im BauSU 
Programm seit 2008 in den Dialogparametern zur Auswahl, ab dem 01.07.2013 verwenden müssen. 
 
 
„1 Einführung 
Nach § 108 Absatz 1 der Gewerbeordnung hat jeder Arbeitgeber seinen Beschäftigten eine 
Entgeltabrechnung in Textform zu erteilen, die mindestens Angaben über den Abrechnungszeitraum und die 
Zusammensetzung des Arbeitsentgelts enthält. Diese Entgeltbescheinigung dient nicht allein der Information 
des Beschäftigten, sondern wird vielfach zum Nachweis des Arbeitsentgelts gegenüber öffentlichen Stellen 
und anderen Dritten verwendet. 
 
Auf Grund des weiten Rahmens, den § 108 Absatz 1 der Gewerbeordnung hinsichtlich des Inhalts der 
Bescheinigung vorgibt, unterscheiden sich die Entgeltbescheinigungen in der Praxis zum Teil deutlich, so dass 
eine Nutzung der Bescheinigungen erschwert wird. Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) im Jahr 2009 erlassene Richtlinie zur Erstellung einer Entgeltbescheinigung diente vielen, aber nicht 
allen Arbeitgebern als Maßstab für die Gestaltung der Bescheinigungen. 
 
Mit der Entgeltbescheinigungsverordnung werden verbindliche Vorgaben des Inhalts und des Verfahrens 
einer Entgeltbescheinigung geregelt, die zu Zwecken nach dem Sozialgesetzbuch verwendet werden kann. 
Ziel ist, eine normierte Entgeltbescheinigung zu erreichen, um sicher zu stellen, dass den 
Sozialleistungsträgern bundesweit einheitliche Angaben aus der Bescheinigung zur Verfügung stehen. Durch 
die Verordnung wird sichergestellt, dass jede dem Standard entsprechende Bescheinigung richtig und 
vollständig ist. Öffentliche Stellen, die Bescheinigungen empfangen, sind aufgefordert, die 
Entgeltbescheinigungsverordnung entsprechend zu beachten und ihre Prozesse darauf einzustellen. 
 
Die Entgeltbescheinigungsverordnung tritt zum 1. Juli 2013 in Kraft. Eine frühere Umsetzung der 
Regelungen in einer Entgeltabrechnung wird damit nicht ausgeschlossen.“ 
 
 
Quelle „Entgeltbescheinigungsverordnung Kommentierung Version 1.0 Stand 12.04.2013, veröffentlicht vom 
AWV – Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V.“: 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/entgeltbescheinigung-pdf-
kommentierung.pdf 
 
 
Die Verordnung zur Erstellung einer Entgeltbescheinigung nach § 108 Absatz 3 Satz 1 der Gewerbeordnung 
finden Sie unter: 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/entgeltbescheinigung-pdf.pdf 
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Das neue Formular können Sie unter dem Dialogparameter des Dialoges 1320 auf der ersten Seite 
einstellen. Hier muss bei Version (Vordruck) der Eintrag auf „ab April 2008“ umgestellt werden. 
 
 

 
 



Für diejenigen, die das neue Formular bereits nutzen, kommen jetzt noch kleine Ergänzungen hinzu. Die 
roten Kästchen sind die Bereiche, die bei einer Weitergabe der Entgeltbescheinigung an Dritte durch den 
Arbeitnehmer geschwärzt werden sollten. Diese Felder/Bereiche sind jeweils mit einem Sternchen (*) 
versehen. 
 
Bei der Beitragsgruppe gibt es zusätzlich zwei weitere Buchstaben „M“ und „G“. 

 „M“ bedeutet, dass der Mitarbeiter ist mit dem Haken „Mehrfachbezieher“ versehen und ggf. 
besonderen Abrechnungsparametern unterliegt. 

 „G“ bedeutet, dass der Mitarbeiter mit dem Haken „Gleitzone“ gesteuert ist. Somit finden ggf. auch 
in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung unterschiedliche Berechnungen statt. 

 
 

 


